
 

Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Empirische und Angewandte Sprachwissenschaft 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 02.03.2021 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 

vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.12.2020 (GV. 

NRW. S. 1110), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
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§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Empirische und 

Angewandte Sprachwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

 

§ 2 

Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) 1Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 

Wintersemesters statt. 2Der Antrag auf Zulassung für das Wintersemester ist bis zum 

15.07. eines Jahres beim Studierendensekretariat der Westfälischen Wilhelms-Universität 

einzureichen. 3Die Frist zur Stellung des Antrags richtet sich nach der Verordnung über die 

Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (VergabeVO NRW) und der Ordnung 

zur Regelung zulassungsrechtlicher Fragen in der Westfälischen Wilhelms-Universität. 4Die 
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Bewerbung erfolgt über das elektronische Bewerbungsportal der Westfälischen Wilhelms 

Universität. 5Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewerbungsunterlagen einrei-

chen bzw. hochladen: 

1. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 

gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 

mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkte) 

eingegangen sind. Wird kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt 

vorläufig das Transcript of Records. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im 

Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

2. Ggf. Nachweise über ausreichende Deutschkenntnisse gemäß § 3 Absatz 4 

3. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords) 

(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. 2Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 

 

 

 

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Empirische und Angewandte 

Sprachwissenschaft ist neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die 

Absolvierung eines fachlich einschlägigen oder eines fachlich anschlussfähigen Studiums 

mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit einem Bachelor oder ei-

nem anderen berufsqualifizierenden Abschluss (Diplom, Staatsexamen etc.) mit einer Ab-

schlussnote von mindestens 2,5 beendet worden ist oder die Bewerberin/der Bewerber zu 

den besten 30 % ihres/seines Jahrgangs gehört. 2Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 

ist ein Studium in den Studiengängen Linguistik/Sprachwissenschaft, Germanistik, Ang-

listik, Romanistik, Niederlandistik, Skandinavistik, Slawistik, Indogermanistik oder in ei-

ner anderen Einzelphilologie mit einem Anteil von Veranstaltungen aus dem Bereich 

Sprachwissenschaft im Umfang von mindestens drei Lehrveranstaltungen oder 15 Leis-

tungspunkten an einer deutschen oder ausländischen Hochschule. 3Fachlich anschlussfä-

hig im Sinne von Satz 1 gilt ein Studium dann, wenn in diesem zwar keine sprachwissen-

schaftlichen Inhalte studiert wurden, die Bewerberin/der Bewerber aber den oben erwähn-

ten Umfang an sprachwissenschaftlichen Inhalten in anderen Studiengängen erfolgreich 

studiert hat. 

(2) 1Weist eine Bewerberin/ein Bewerber durch die in Absatz 1 genannten Studiengänge we-

niger als 15 Leistungspunkte aus dem Bereich Sprachwissenschaft nach, wird die Zulas-

sung mit der Auflage versehen, vor Aufnahme des dritten Fachsemesters eine 60-minutige 
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schriftliche Prüfung zu absolvieren. 2Die nötigen Kenntnisse werden in der Form von se-

mesterbegleitenden Seminaren zu Grundlagen der Sprachwissenschaft vermittelt oder im 

betreuten Selbststudium erworben. 3Erst das erfolgreiche Absolvieren der Prüfung berech-

tigt zum Besuch der Lehrveranstaltungen des dritten und vierten Fachsemesters. 

(3) 1Abschlüsse an Hochschulen außerhalb der Europäischen Union werden vom Studieren-

densekretariat auf ihre Äquivalenz überprüft. 2Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von 

Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes wird ein Gutachten des 

Sekretariats der ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland 

über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse eingeholt. 

(4) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 

Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-

nissen der deutschen Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-

Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht 

erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

(5) 1Aufgrund des hohen Anteils des fremdsprachigen Unterrichts in den Spezialisierungsmo-

dulen sind spezifische Sprachkenntnisse bei der Wahl einzelner Spezialisierungen erfor-

derlich. 2Diese Sprachkenntnisse sind zwar keine Zugangsvoraussetzung für den Master-

studiengang Empirische und Angewandte Sprachwissenschaft, da sie aber im Verlaufe des 

Studiums notwendig werden, wird eine frühzeitige Aneignung eventuell fehlender Kennt-

nisse dringend empfohlen. 3Es handelt im Einzelnen um folgende Sprachkenntnisse: (a) 

Spezialisierung Anglistische Sprachwissenschaft: Englischkenntnisse auf dem Niveau C1 

nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER); (b) Spezialisierung Germa-

nistische Sprachwissenschaft: Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 nach dem GER; (c) 

Spezialisierung Romanische Sprachwissenschaft, je nach gewählter Unterspezialisierung: 

Französischkenntnisse auf dem Niveau C1 nach dem GER (Französische Sprachwissen-

schaft), Italienischkenntnisse auf dem Niveau C1 nach dem nach dem GER (Italienische 

Sprachwissenschaft), bzw. Spanischkenntnisse auf dem Niveau C1 nach dem GER (Spani-

sche Sprachwissenschaft); (d) Spezialisierung Niederländische Sprachwissenschaft: Nie-

derländischkenntnisse auf dem Niveau B2 ach dem GER. 

 

§ 4 

Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des Fachbereichs 09 - Philologie oder ein von ihr/ihm beauftragtes 

hauptamtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag einzureichen-

den Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zugangsvoraus-

setzungen gemäß § 3 erfüllt. 

(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, 

wenn das vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Satz 5 Nr. 1) eine den Anforderungen an die Ab-

schlussnote gemäß § 3 Absatz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenenfalls 

aus dem Transcript of Records eine solche Note errechnen lässt. 
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(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 

 

 

 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 

 

§ 5 

Zulassung  

Die zugangsberechtigten Bewerberinnen/Bewerber werden ohne weitere Prüfung zum Master-

studiengang Empirische und Angewandte Sprachwissenschaft zugelassen. 

 

 

 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

 

§ 6 

Abschluss des Verfahrens 

(1) 1Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 

Masterstudiengang Empirische und Angewandte Sprachwissenschaft zugelassen, so wird 

ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studienplatzes unverzüglich nach Beendigung des 

Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor bekanntgegeben. 2Die Zulassung kann mit einer 

Auflage gemäß § 3 Abs. 2 versehen werden. Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 5 Nr. 1 wird der 

Bewerberin/dem Bewerber die Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das 

Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

(2) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, erhält diese/dieser einen begründeten und mit einer Rechtsbehelfsbe-

lehrung versehenen Ablehnungsbescheid. 

(3) 1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-

schreibung fristgemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 

§ 7 

Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 

oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht oder hochgeladen 

und wird diese Tatsache erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückge-

nommen. 2Die Rücknahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 
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(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzutei-

len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Entschei-

dung ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft 

 

 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Philologie (Fach-

bereich 09) vom 14.12.2020. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-

lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 

oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden. 

 

 

Münster, den 02.03.2021 Der Rektor 

 

 Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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